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@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.10.2024

1. (1)Die Eigentimer der im Versorgungsbereich gelegenen Grundsticke, die bebaut oder sonst mit Wasser zu
versorgen sind oder fUr die eine Baubewilligung erteilt wurde, sind verpflichtet, ihr Grundstick an die
Gemeindewasserversorgungsanlage anzuschlieBen und ihren Bedarf an Trink- und Nutzwasser aus der
Gemeindewasserversorgungsanlage zu decken.

2. (2)Der Burgermeister hat die Anschlu3- und Benutzungspflicht durch Bescheid auszusprechen. Im Falle der
Errichtung, der Anderung oder der Anderung der Verwendung von Geb&uden kann die AnschluR- und
Benttzungspflicht im Baubewilligungsverfahren ausgesprochen werden, wenn der Blrgermeister Baubehdrde ist.
Ein derartiger Anschluf3auftrag tritt mit dem Erl6schen der Baubewilligung aul3er Kraft.

3. (3)Ist der Eigentimer der baulichen Anlage eine vom Grundeigentiimer verschiedene Person, ist die Anschluf3-
und Benutzungspflicht gegentiber dem Eigentiimer der baulichen Anlage auszusprechen.

4. (4)In Gemeinden, in denen Gemeindewasserversorgungsanlagen bestehen, hat der Blirgermeister innerhalb des
Versorgungsbereiches mit Bescheid die Errichtung eigener Wasserversorgungsanlagen zu untersagen oder die
Stillegung bestehender Wasserversorgungsanlagen zu verfiigen, wenn und insoweit die Weiterbenutzung
bestehender Anlagen die Gesundheit gefahrden oder die Errichtung neuer Anlagen den Bestand der offentlichen
Wasserleitung in wirtschaftlicher Beziehung bedrohen konnte.

In Kraft seit 15.12.2023 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 6 K-GWVG
	K-GWVG - Kärntner Gemeindewasserversorgungsgesetz - K-GWVG


